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ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 

VERHANDLUNGSAUSSCHUSS 
DER GEWERKSCHAFTEN DES ÖFFENTLICHEN DIENSTES 
1090 WIEN, MARIA-THERESIEN-STRASSE 1 1  
TELEFON 313 16/83604 
FAX 313 16-99-83600 

An das 
Präsidium des Nationalrates 
Dr. Karl Renner-Ring 3 
1014 Wien BeVifft G�aETZ��:��} 

ZI. ""_._"".:1:::1::" ... ".".,, -

Datum: 7. OKT. 1997 / Wien, am 3. Oktober 1997 

Q 1 ') cI--:L v/ 
'J�rtei1t ""� ... ("'::".�L."J--+:",,,,_·_"" 

1. Budgetbegleitgesetz 77 I , 

GZ 920. 196/4-VII/A/6197; 
Arbeits- und Sozialrechts-Änderungsgesetz 1997 (ASRÄG 1997), 
GZ 17.001/12-4197; 
Entwürfe; 
Stellungnahme 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Zu den im Betreff genannten Entwürfen beehrt sich der 
Verhandlungsausschuß der Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes 
mitzuteilen, daß er sich der Stellungnahme der Gewerkschaft Öffentlicher 
Dienst vom 3. Oktober 1997 (siehe Beilage) anschließt. 

Beilage 

'"'\ . ' 

Mit vorzüglicher Hochachtung /. 
jer C " �q;Gi,dten des öffentl. Dienstes //1 '/ 

\.H"a!l�:' lungsausschuß I, , 
1090 Wien, Maria-Theresien-Straße 11 / t·�, .-1 p,/.,U(A--( 

Ruddf �u�-;o1h,r ünter We �ger 
Sekretär vorsitze��r 

jo 
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Osterreichischer 
GEWERKSCHAFf ÖFFENlUCHER DIENST 
1010 Wien, Toinfaltstraßfi 7, Teloron 53 454, Fax-Nr. 53454/?'07 

r- An das 

L 

Bundesministerium filr Finunzen 

c/ () Sektion VIl 

ßallhauspIi'ltz 2 
1014- Wien 

.J 

Unser Zeichen - bitte anführen 
Z1. 14.024/97 - VA/Pi 

Ihr ZeiChen Wien, 
GZ 920. 196/4-VII/ A/6/97 3.0kt 1997 
GZ 17.001/]2-4/97 

Betr.: 1. B1tdgetbegleitgesclz 1997; 
Arbeits-- u. Sozialrpch(�Än(lenmgBgesetz 1997 
(ASRÄ,G 1997); 
Stellungnahme 

Die Sicherung der langfristigen Fillanzierbarkeit und damit die 
Stärkung d(�s Vertrauens in die Zukunft der Pensionen sind zentrale 

Forderungen an die st:aat1fch� Politik. Wichtigste Voraussetzungen fUr die 

Finanzi.erung des Systems der sozialen Sicherheit auch in Zukunft sjnd eine 
aktive BeschäftigungspoJitik, steigend�s Wirl-schaflswachstum und steigende 

Einkommen. Der BAschäftigungspoJitik kommt dalu��r absoluter Vorrang zu. 

Dü� Gewerkschaft öffentlicher Dienst p.rlaubl 8ich, zum Entwurf 

p,ine8 1. BudgetbegleitgesetJr..es 1997u.nd eines Arbeits- u. Sozjalrech�

Änderungsgeset::7..es 1997 folgende 

Stellungnahme 

zu ObermHteln: 

DVR;0046655 
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Dir Gf�werk8cbafl Ö((enIUchet.Dienst {or.dert !@.}lgfrisligc SicheTl\llg der 
P�nsjon9sysleme (�in ncu(!rlkhes Hickwerk)! 

Wir bringen in Erinnerun!} daß schon hiRher wesentliche R�form8Chritte, die den 
Anspruch auf dauerhafte Sic�herung der Pensionen erhoben haben, gesetzt worden 

sind: 

• Seit 1995 bereim zah1rekhe wE.,,'"Sentlich� Veränderungen (Verschlechterungen) df:>s 
Ruhcbezt:tges der öffentlich-rechtlich Bediensteten wie Beseitigung von 

Rundungsbcstimmungcn, Kürzung des TodfaUbeil-rages, Anhebung der 
PenflionsbeilTäge für Aktive und Pensionisten, liinführung eines 
Abschlagssystems rur I?rOhpenSionisten .... 

• Kontinuierliche VC'NiC'hlechterung bei ASVG-Pensionen für Vertragsbedienstete, 

zulet7.t auch im Strukturanpassungsgesetz 1996 (Reduzierung des 
Steigerungsbetrages bei vorzejtjger Alterspension �owie ständige Verläneerung 

des Durchrechnungszeitraumes). 

• 22,1 Milliarden SchiUing Einspanmgen beim Personalaufwand dee> Bundes für die 
< ' Jahre 1995,1996 und 1997. 

KEINE DRAMATJSJERUNG DER AUSGAUFNENTWICKLUNG BEI DEN 

PI�NSJONEN, DAHER: 

.. Mehr ZeH für Verhandlunr.en für dauerhaft"c Lösungen notwendjg: ' 
* Uekennblis der öffentlichen Hand zum UmJageverfahrcn und zu ausreichender 

finanzieIler Beteiligung des Bundes. 

"" AU88chließIic:h Leistungskürzung ist der falsche Weg! 

.. Alle 7.ur Sicherung df!T Pen/;ionell erforderlichen Maßnahmen sind dUTch Aktive 

und Pensionisten angemessen zu tragen. 
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Der Schwerpunkt der Diskussion zur Pensionsreform ist die 
Einführung eines Durchrecbnungszeitraumes für Ruhebezüge 

öffentlich-rechtlicher Bediensteter 

Die Gpwerktlchaft ÖffentlichC?f Djenst-Iehnl di(�ses Vorhaben entschieden ab und 

begründei: dies wie folgt: 

a) Pensionen nach dem ASVG und RuhebezUge nach dem Pensionsgesetz ]965 sind 

von der Struktur her ahsolut verschieden (ASVG "'" Vp.rskhprungsleistung, 
Pensionsgesetz 1965 = Entgelt). 

Die Einführung eines versicherungstechnfschen hlslnunents (Durchrochnu.ngs

zeitraum) in das System der öffentlich-rechtlichen Bediensteten bedeutetet einen 

schwerwiegenden Sysi.embrueh. 

b) Die beabsichtigte Einfiihnmg einer> Durehrechnungszejtraumes isl unter den 

Gesichtspunkten des von der Bundesverfassung vorgegebenen Deruntenbildcs 

sowie des Vertrauens�chut7..es verfassungsrechtlich bedenklich. 

e) Die GÖD sleht:7-ll Sicherungsmaßnahmen, die von Aktiven und Pensionisten 

gemeil\sam getragen werden - ein Durchn."ChnungszcitJ'aum kann diE!!S nicht 

lei slcmI 

d) Durchrechnungszeiträulnf.' wUrden einzelne Sparten des öffentlichen Dienstes 

unverhältnismäßig und daher unausgewogen belasten (kleinere :Einkol)une.n�
bezieher wilrden relativ größere PensioJlseinbußen hilUlehmen müssen, als die 

Bezieher größerer Einkommen!), 

Unlr.r dlese� Gf."sichtspunkt;'n schlägt di� G(jp ·a18 Altem�·tive vor: 
a) FUr im öffentlic.h-rccht:1idlen Dienstverhältnis stehende KoJlegiIu\en und KoJlegen 

sind allfälJig notwendige Anl'3ssungpn zur Gewährleistung der Alterssicherung 

im bestehenden System vorzunehmen. 

b) PUr neu�intretende KolJeginnen und Kollegen wird ein neues Gehaltsschema 

entwickelt, das unter. Beibehaltung der Lebcnsverd;enslswnmen (!) höhere 

AnfangsbezUge, abgeflachtere Endbezüge und niedrigere Pensionen vorsieht. 

l�) PUr bereits im öffentlich-�htlichen DienstvcThä1tnis stehende Kolleginnen und 

Kollegen �()1I der Umstieg in das neue LaufhahnreC'ht (neues Gehalts- u. Pensions
schema) im Sinne einer Optionsregelung eröffnet werden. 

�.----•. _---
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Der Entwurf des ersten BudgC'toor.leitgesetzcs beinhaltet eine Reihe von Maßnahmen 
unterschiedlicher Tragweite. 

Ober einige dieser Maßnahmen wurden mit der Gewerkschaft Öffentlkher Dienst 
das Einv�rnelunen hergesteJlt (Maßnahmen im BereiC'h der Lehrer,.Maßnahmen im 
Bereich der Exekutive und di(>n�trec.ht:liche Sonderrcgclttngen für ausgegliedC?rte 
Einrichtungen). 

Na<'h wie vor bestehen fundamentale Widerstände der Gewerkschaft in der 
wichtigsten Prage des Budgctbcg1eitgesetzes, nämlich der nachhaltigen 
Pensionssicherune der Pensionssysrem(' ("Pensionsreform"). Die entsprechenden 
Vorschläge der Bundp.sregierung hält die Gewerkschaft Öffentlicher Djenst aus den 
na(�hgtehend angeführten Gründen für untragbar: 

1.1. Sysfe.,.,llm.lerscJtiedr. zU7Ü.rhen Ruhebczr'igen für ßf(rm.t1ic.h..lf'echtliche Bedienstete 
und PenSim1e71 "nel, dcm VersidJerungs]!.rinzip: 
Die RuhebezUge für öffentHc.h-rechtliche Bedienstete haben Entgeltcharakter lind 
knOpf(!n an die zuletzt erreichte hp.rufllche Stel1ung an. Heide Faktoren, nämlich die 
Art der Pensionsbemessung und die lehenRla.llge Zahlung von Entgelt 
(Alimentationsprinzip) haben die Entgeltc;truktur im öffentlichen Dienst wesentlich 
becinfJußt. 

über Generationen wurden die Aktivci.nkommen VOll. Beamten nach der Vorgabe 
ausgerichtet, daß ein wesentUcher Teil des Bcamtenejnkommens eben nicht in der 
AktivY..eit, sondern bei zunächst: generell langsamerem Karriereverlauf erst im 
letzten Abschnitt der Aktivzeit und während des Pensions bezuges zustandekommt. 

Diese besonders senioriUUBorientiertc .Hntgeltstruklur hat der Bundesgeselzgeber 
zuletzt mit den Neuenmgell des 'ßesoldungsrPformgeset2es 1994 BGBJ.Nr.550/1994 
mit den dienstaltersabhänl�ig stark streuenden }1ul"lkb.onsstufen der 
FUJ\ktionszulagen neuerlich bel:itätigt. 

, ' 

Derartig beMha{fenp. Ruhebez'Üge sind zweifellos ein Teil der Ideltliläl des 
"ßerufsbeamten" und gehören somit ., wie später noch ausführlich dar�u8lellen 
Hein wird - zu den v�rfag,.ung8.rechtlich garantierten Slrllkhuprinzipi�l1 det'J 
Dienstrechta gemäß Artike1 20 und 21 B-VG. 

EntgeJtstrukturen und Selbstversl1indnis der Pensionsl�jstung im ASVG-System 
unterscheiden skh davon gl:\n� wesentHch. Weder finden sich dort derarl extrem 
fienioritätsonentierle Entr,eltslrukturen, noch existiert ein unmittelbarer 
Zusammenhang zwisdlen cilwr dUJ'chp,ängigen B(;!nlfskarriere und einet 
Pensionsversorgung durch den Dienstgeber. 
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Durchrechnung6zciträume im Sinne des ASVG, also die Ermittlung VOll 

Durchschnill8verdienstcn während der gesamten ßerufslaufbahn, sind daher im 
Verhältnis ?oUT Enlgeltstruklur im öffentlichen Dienst und zur GrundphiJosoprue der 
reduzierten Weiterzahlung der Dienstbezüge als etwas vö11ig System�mdcs 
anzusehen. 

DUn'hrecbnungs7�fträulllE' Jn.ttJ�.!m sich daher wlverhältnismäßig stark 
ausw;,;"k(l'n, w�nn 5J(' auf f"hl System aufgepfropft werden, das nicht- {ür einen 
dl!l'artigen "Zubau" errichtet wu.rd.�. 

1.2. Br:.reitsc;1Jaft zur Systemäl1derullg: 
Dje Alterssicherungssysteme sonen harmonisiert werden, worunter derzeillediglic:h 
eine weitestgehende Anpassung des Pensionsrechtes an die Regelungen dea ASVG
P('!nsioNversicherungsrech18 verstanden wird" Bei konsequenter WeiteJVcrfolgung 
dieses Ansatzes der Hundesrenier.Ullg müßten jedoc:h altc Alter",sicl1crungssyslemc 
auf ihre Fun.ktionsfähigkeit ü berprü(t werden. 

Die Gewerkschaft Öffentlicher Diel\st hat sich immcr bereiterklärl, für in den 
öffcntlichf!Jl DIenst neu eintretcnde Mitarbeil�r auch üoor ein neu�s System der 
All:erssichenlng gesamthaft zu vcrhandp.hl. Sie hat allerdings darauf hi.ngewiesen, 
daß ein solches neues System nicht nur in der übernahme der Durchrcchnungs
zeiträume im Sinne des ASVG besteh(�n kann" Es mul� daher auch über niedrigere 
ßeitragssätze, die Notwendigkeit der Einführung cjnp.� echten Umlageverfahrcns, 
über ein Abfertigungsrccht, die Anreclmung von Kindererziehungszeiten u.v.a.m. 
verhandeH- werden. 

, Eine ehrliche H .. rrnonisierwlg kann jed(�nfan8 nicht dRrin besl-ehen, nur dell 
Du.rcbrcchnungs7.eU:rauln in das Ucamlenl)l!nsionsrecht einzufügen" alll! anderen 
Unterscluede ab ... " 80 �u helasf:lcn, wie sie sind. In dip.9�J:" wesentlichen lcrage hat
die Bundesregierung k�in�r]ei VerhandJungsbercitlidlaft gezeigtlf 

1.3. Sl/stemiind(..7ungen sind eitte Gf:neratiommfrJf.ge; 
Ungeachtet des politischen Willens zu SY5temänderungen muß sowohl aus Gründen 
der Vernunft wie auch deI< Fairneß zur Kenntnis genommen werdellt daß solche 
Syslemänderungen, die zu wesentlichen Pensionskürzungen fOr Beamte fübren, 
nicht wie im Entwurf vorgesehen angcoJ'dnP.t werden können. 

Eine völlig neue ATt der Penginnsbemessung kann wohl nur für eine neue 
Bcamtcngenf!ratioll in Kraft gesetzt weT'den. Solange diese keine entsprechend 
verbesserten Aktiveinkonunen am Beginn der Laufbalu\ hal, kann sie die 
vorgesehenen Verluste bei dHn Ruhebezügen nicht durch private Vorsorge 
kom pensieren. 
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1.4. GÖD fÜr die nnanzierbarkei f der PensioneIl: 
Die Gcw�rksch;ft Öffcnt-H�her Dienst hat dUl'c.h ihre Zustimmung zu den 
Änderungen vIeler B(�6timmungen des l'ensionsgesetze8 in den vcrgangenen Jahren 
eindrucksvoJ1 demonstriert, daß sie bereit ist, im Interesse der Sicherung der 
Pensiol\en viele beAtehendc Regelunr,en zu überdenken. 

Oie GÖD ist sich bewußt, daß die ständig steigende Lebenserwartung auch weit-ere 
Anpassungen erforderlich mac.hen wi.rd. Die GÖD hat in den laufenden Gesprächen 
mit der Dundcswgierung e;ignalisiert:, zur Entschärfung der künftigen 
Kotitensleigerunge!n ii l"N;'f weitere AnpasRungen zu verhandeln. 

Daher schlä.gt die GÖD nochmals vor: 

Für bereib. dienst1eistcnd(' Kolleginnen und Kollegeon sind für die 
Gewähr]eistung der AU(':rs,.;rbenmg notwendigen Änderungen systetnkomorm 
zu gesl4lUen, 

Für neueiulretende Kolleglnopn und Kollegen ist- unter Bedachtnahm� auf eine 
Neuverteilung der Lcbcnsverdieust81UJ1Ille (Aktiv- und Pensionseinkommen) die 
Geslaltung der Alterssicherung llPU zu verhandeln. Uei einer liarmonisierung der 
Alterssicllel-ungssys(eme für diese Generation von öffenUicb Bediensteten 
mUssen aber auch jene Nachteilc bt'sclti.gt werden, die das derzeitige 
8eamtenpcnsJonsrecbt gegenüber dem ASVG aufweist. 

In den Verhandlungen war die Bundesr('giel"ung nicht bereit, diese 
gnmdsätzlichc Position der Gewerkschaft zur Kenntnis zu nehmen und eine 

" Anpassung nU'es Kml1:.eptea der J»ensfons�form vorzunehmen. Daher geht die 
Gewerkschaft Öffent1idlf�r Dienst davon aus, daß weder in jnhaltUcher Hinsicht, 
n(K'h von der Akzeptanz der RelroCfencn gC5chel1 ein realisierbarer 
GesclZesenlwutf vurliegt! 

Zu ArtJJccl �t 
Die Fa88�U\g des § 61 Abs. 4.1äßl folgende Fragen offen: 
Wie ist· ein Lehrer zu behandeltl, der einen Schüler zum Schulgottesdjenst begleitet; 
wie ist die Teilnalune an gewcl'kschaftlichen Schu]ung'skur&en und 
gewerkschaftlichen Belricooversammlllngen, an Schulungen der Personalvertrctung, 
wie sind sogenannte sachverständige Bedienstete (§ 22 PVG) bzw. die' Mitwirkung 
an Personalvertretungswahlen (Wah17..euge, Mitglied eines Wahlausschusses) und 
ähnliches gemäß den Bestimmungen über Vergut.ung für Mehrleistungen zu 
qualifizie:ten 1 

Zu Artikel 4 find 5 fu'fensiof'f;1'e(omr"): 

Wie bereits in den grundsätzlichen UcmeT'kungen angeführt, hält die Gewerkschaft 
Öffentlicher Diem.t die 7.P.ntralcn Regdunge1'l dfll' Bestirnmungen über die 
IIPensilmsreform" im Pensionsg(�et7.1965 aus einer Reihe von Grunden fUr 
verfassungswidrig. Sie verstoßen sowohl gegen das von der Bundesverfas�ung 
vorgegebene Begrjff�bnd dP.H Berufsbeamten im Sinne der Artikel 20 und 21 B-VG, 
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a]s au(�h gegen das HomogeniUitsprinzip im Sinne des Artikel 21 Abs 1 und 4 B-VG. 
Oie konkn...>t vorge8ch)ag(�nen Obergangsooe,;timmungen vergtoßen darüber hinaus 

auch noch gegen den Glei(·hhc.�itsgrundsatz gellläß Artikel 7 H-VG im Sinn� der 
Hechtsprechung des Verlas8ung6gerichtshofes ZLUn VertTauensschutz bei Eingriffen 
in hefitehende Hechte. 

1m einzelnen ist dazu folgendes auszufuhren: 

Zu Amke14 Z .3 "lid 6 (insl'r.tmndw Nfllfassu7tg dt!s § 4 PG); 
. 

Der Verfasstlngseerichtshof hat in scinp.r Judikatur zu Artikel 20 u,nd 21 ß-VG 
mehrfach festgestellt1 daß der einfache Gcsct7..geher nicht berechtigt. ist, 
Slrukturprinicipien des Heamlendienstrcchtes zu veTändern. Aus Artika] 21 ß-VG sei 

vielmelU' die verfassungsJ'e(�htliche Bindung des Gesetzgebers an das historische 
�lberkonunene Begnffsbild des Ueru.fsbeamten abzulpJten (VfSlg. 11151/1986). 

Nach Ansicht dP.8 Verfassungsgcnchtshofes handelt es sich bei den 
Pensionssystcmen fiir die 8eamten und tUr die Sozialversicherten um tiefgreifend 
verschjedene Rt.'Chtsgebictc (vßl. VfSlg. 12732/1991, Seite 659). 

Der Beamte im Ruhestand flteht nach wie vor in p,inp.lTI aufrechten, wenng]ekh 
modifizierten öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis. D�r Ruhegenuß ist eine 
DicJlstgehedei$lung, die die jeweilige Gebietskörperschaft: als Di.enstgebcr de5 
Beamten als Abgelt:wlg von Dienstpflichbm des Ruhestandsbeamten in die8em 
weiterhin auf-rechten Dienstverhältnis, als nachh'ägliche Abgeltung von 
Dienstleistungen des Beamten sowie als AbgeJtung von ihm erbrachter 
Pensionsbciträge erbringt (vgl. VLSlg. -11665/1988). Nac.h ständiger Rechtsprechung 
des Verfassungsgerkhtshofes konunt dem Ruhegenuß daher Entgeltcharakter zu. 

Die }'ension in der Smll'jalvers.ichcrung hat demßegenUber keinen Entgc]tcharakter. 
Es handelt sich vielmehr um solidarische Leistungen aJner Riskengemeinschaft zum 
Zweck der Sicherung des LebcnsuntarhaJts. Die Sozia1versJcherungspension hat 
daher (nur) Vcrsorgungs(�ha.rakter (z.n. VfSJg. 12592/19(0). 

Es besteht kein Zweifel, daß fUr dafol Pel\sionsrecht der Beamten seit mehr als 100 
Jahren (vgJ. § 1 Absl RGßJ.Nr. 74/,1896) kel\n�cjchnend ist daß die, EntgeJtleistung 
an Beamte des Ruhestands in einer bestimmten Quota des im Aktfvsta.nd zuletzt 
erreichten Bezuges l�mes8en wird. Diesen Gnmdsatz hat der Bundesverfas8ungs
gpsetzgeoor des Art 20 und 21 B-VG vorgefunden und nicht geändert 

Bei diesem Prinzip des Pentionsrechts (vßI. VfSlg. 7705/1975) handelt es sich daher 
um ein StTukturprJnzip deR der Verfassung zugrundeliegenden Beamtenbegriffes. 

Die Einführung einer 6ystcmwjdrjg�n Ptmsiol\sber<..:.chnungsgrund.Jage für Beamte 
im Pensionsgeselz ist daher verfassungswidrig. 
Weiters weiHt die Gew�rkschaft Öffentlicher l>ienflol darauf hin, daß bei einem 
solchen eesetzgel)prj�('hell Vorhaben auch das Homog(�ni(äh;gebot des Artikel 21 
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Abs. ] und 4. B-VG, won�C'h da6 Dienst-, Besoldungs- und Penaionsrecht von Bund 
und Ländenl im wesentlichen übereinstimmen muß, zu beachten Jst. 

Zu Artikc14 Z 9, 14 'md 17: 

Eine Streichung des § "12 PG (Anspruch auf Exekutivdienstzulage, 
Omni.huslenkcrzulage, P.rzieherzulage, Wachdienstzulage oder Truppendienst
zulage) bedeutet einen S<.�hwerwfegenden Eingriff in bestehende Anwarlschaften 
einzelner Herufsgtlmpen. Diese werden damit unverhältnismäßig belastet (s. VfSJg. 
11 665/1988, S. 362), 

D(�r Ruhegenuß steHt. Jla�h Ansicht des Vcrfassungsgericht5hofes zum Teil 
vorenthaltenes Entgelt dar. Dem Gesichu.punkt des Vp.rtrauens6Chut7..es im Sinne des 
Art. 7 B-VG kommt gerade im Pensionsrecht besondere Bedeutung zu. 

Zu A rlikd 5: 

Dj� vorgeschlagene Änderung des NcbengebOhren7.lJ.1agengesetL.es wird prinzipiell 
abgelehnt. Dies vor allem deswege� weil die :rukOnftigcn AUSWirkungen 
verschiedene ßerllfsgruppen völlig unausgewogen b'effen. 

Der Anteil der NebengehOhren an den o\onatlichen Bezügen ist berufsspezifjsch 
sehr unters,:hiedlich. So wurde z.ll. bej der Exekutive die Vergütung für besondere 
Gefährdung (§ 82 Gp.hG) deElwegen als Nebengebühr und nicht als Zulage gest.a.ltet, 
um das unterschiedliche AU$maß an Außendienst:z�it:en gerecht und den 
tatsächlichen Belastungen entsprechend abgelten zu können. Beruf8gruppen, fUr die 

., Gefahren und ErfSchwcmis5c zum normalen Verwendungsbild gehören, aber durch 
Nebengehühren abgegolten w�J'd(m, werden durch den Änderungsvorschlag 
überproportional in ihren künftigen l!.inkonunen geschmälert 

?u Arl.ike16 (i!.ndenlll,g des nI� VG): 
§4 Abs 1: 
Die vorgesehene Ändp.J'ung bedeutet, daß jemand, der einen aufrechten Vertrag 
h7.w. Planposten hat, �einen Grundgehalt nicht mehr voll bezieht.. Es ist Sache des 
DjenstgehE"rs, Dienstnehmer vcrtraßRßemäß zu beschäftigen. 

Die Durchff.lhTungHl�stimmungen 7.um BLVG 1965 (MVBL 31/1966) h'allEn 
ilusdrücklich fest daß sich dieser nur auf nicht. ganzjährig geführte Schulen bezieht, 
diese werden taxativ aufgp,7.ählt:. Ausdr1.icklic:h wird feAtgehQlten, daß dielt nUT 
Schulp,n sind, für die Sondcrbastimmtmgen aber die Untcrrjchbzeit 
(SchulzcHverordnung 1965) getroffen wordAn sind. Dabei wird hingewie�n, daß 
dat; Unterrichmjahr rund 10 Monate dauert. Als nicht ganzjährig geführte Schulen 
werden at.tfg�hIt: 
2jährigc Familienhelferinnenschulen (9 Monate) 
ßauhandwerkersc.hulen (4,5 Monate) 
MeisrerschuJen für df.t8 Malerhandwerk (6 Monale) 
Sonderkurse fUr Elcktrot.edmik (5,5 Monate) 
Schulen fUr Fremdenverkehrsberufe (8 Monaw) 
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11l.Jalu·gang der HLAfwFß (9 Monat(?) 
IV.Jahrgang der HLAfwJiB (9 Monate) 

9 

Die eindeutige Bindung an die Schul?.RHverordnung unoorband ein� wi11kürliche 
AURI�glmg. Kla��en nlit Abschlußprilfungen u.nter�chreiten das nonnaJe Ausmaß 
des Unterri(�htsjahre8 inl Schnitt niC'nt wesentlich, ihre Termine sind nicht durch 
Schulzeil-VO festgelegt. 
Der Rechnungshof hat in eineln Bericht von 1.995 offensichtlich angeregt, zu 

"prüfen", ah eine:' Ve":teduumg als nicht ganzjährig gefnhrte K1assen eingeführt 
werden können. Dies ist ßtlffl1'lmd der Gesetzes]age, dj� eindeutig auf ejne 
��.tliche Unler6Chreitung in laxativ ftufgefiihrlen Schulen abstin'1.mt� nicht 
mögl1ch. Die Bereclmung, die im Auszug aus dem RH-BEtrieht angeführt wird, 
stammt offenskhtlich aUR einem Landesschulrafsooreich, sie 1st aus 
gewerkschaftlicher Sicht nicht nachvoUziehbar. 

Weiters "empfiehlt" der Redu\ungshof, die Lehrfächcrverteilung möglichst so 
vorzunehmenJ daß ein rna"gjves Absinken der Beschäftigung unter das Ausmaß der 
Vollbeschäftigung nkht cintritt_ Dies ist im Wege der Dienstaufsicht durdlführbar: 
1. kein LlberwiegendcT Einsatz von l..ehrern aU8schließlich in einer Abschlußklasse 
2. Ausstattung der Lehrer in AbschlußklasQpn mit: einer gewissen Anzahl von 
Mehrdienstlei.stungen, sodaß nUT diese wegfallen. 

Eine VerwirkHc:hung dieses G�8etzestextes würde neue Möglichkeiten im gesamten 
öffentlichen DieNt eröffnen, da der Dienstgeber jederzeit von sich aus definieren 
kannl was er in einem Jahr gerade als notwendigen Dienst anerkennt. Außerdem 
handelt es sich um einf! cxklu9i'V� Sparmaßnahme im Lehrerool'eich. 

h\ diesem Zu.sammenhang ist festzuhalt()n, daß 9�hr wesentlich iS!t daß die 
ReifeprDfungen möglichstgsgen Ende des Unterrichtsjahres angesetzt werden. 

§9Abs3a: 
Der vorgesehenem Regelung knnn nur zugestimmt werden, wenn das Modell 
Schulbibliotheken an beruf6bildenden mfttlenm und höheren Schulen sowie die 
Abgeltung fUr betriplmwirt'schaftliche Zentren ohne Versch!(."!Chterung durch 
Verordnung geregelt ist. Die Plltsprechenden Verordnungen müßten daher 
zeitgleich erlassen werden. 

Die Gewerkschaft hatte hn März 1.997 einen umfangreichm\ iiberar�iteten Katalog 
�lJr Neubewerlung bzw. Neucinrkhtung vorgelegt. Bei Datenverarbeitungsanlagen 
wird dabei von folgender Bewertung ausgegangen: 

4/JI bis 30 Geräte, 6/11 31- 50 Geräte, 8/JI 5] - 70 Geräte, IO/U ab 71 Geräte UI5iW. lus 
I/lI bis 12 Jahrgänge sowie O,5/ITje weiter begonnene 12 Klassen/Jahrgänge. 

Die Instandhaltung voil UatenverarbcH:ungsnnlaepn erfordert nicht nur Verwaltung, 
80ndern auch ]nstaJlationell, Reparaturen etc. Einschlöy.i ge Firmen verlangen ca. 
S 1.500,- pro Ar�it6�tunde, die lnsfullntioll �ine8 Druckers wird mit ca. S 3.000,
veranschlagL NetzwerkbelTp.lIung ist we8entJich teurer. Daher muß die Forderung 
nach Abgeltung dieser 'fätig�Jten aun'l?cht erhalten werden, die vorgesehene 
Regelung des § 9 Ab!; 3a erHlllt diese nicht 
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Seit dem F.rkerulIDls d�s VfG1116,3.1988, G 184-194, 198 u. 200/87, haben sich wedel' 
dIe RcxhlsJaee nodt die sonstigen Voraussetzungen geändert. Der 
bcEPchäftigung9jJo!Hischc Effekt von J{uhensbestimmungen im Öffentlichen Djenst ist 
marginal. 

Dje Gewerkschaft vertritt die Auffassung, daß anders gestaltete 
Ruhensbeslhnmungen dazu oieueJ\ könnten, Mißbräuche zu verhindern, wenn hei 
krankheit�beding(en Frühp�n�fonen vor dem 60. Lebensjahr eine 
Nebenbeschäfligung aufgenommen wird. Ruhensbestimmungen oder 
Teilpensionsregdungen, die nach VoJ]endung des 60,Lcbensjahres gelten, werden 
hingegen abgelehnt 

Art.ikel1Q (Btlnde�gr.sr.tz Ilber (Uenstrecl,Uic1ze SOItderrcgeltmgen 
!flr flusgegliederten l;ilLricltt'l11gnl zur Dilmstlcil;ttmg zugewiesene 
Befinde): 

Die GöD bekennt �ic:h auch für ihren Organisationsoorcich ?u d.er im allgemeinen 
Teil der Gesety,eserläutcrungen angeführten überlegung, daß eine Reihe 
ausgegliederter Betriebe drUlgend eine HilfcstclIung beim sozial verträglichen 
Abbau gewisser PersonaJOberkapaziUU:en benötigen. Di<? Erfahrungen der letct:en 
Jahre haben leider gezeigt, daß seitens dar Res6ort:s, aus denen diese Betriebe 

.' ausgeg1iederl- wurden, kaum Bereitc;chaft bestp.ht, nach erfolgter Ausgliederung noch 
jene NHchjustierung(m hei der erfolgten Zuweisung von Beamten vorzunehmen, die 
aus betrieblichen GrUndcn erforderlich wären. 

Von diesen grundsätzJichen Üherlegungen ausgehend, weist der vorliegende 
Entwurf eine Reihe von Schwachstcllcn auf, die einer optimalen Umsetzung dieser 
Ziele entgegenstehen: 

1. 
. . 

Das Grundkonzept des Entwurfes w\(erschcidet in einer Reihe von technischen 
Pragen zwischen Regelungen fOt diE! PT A-AG auf der einen Seite und Regelungen 
für die ßbrißen AusgJiederung::;betrjebe des Bundes andererseits. 

Wie im Detail noch darzustellen ist, wurden dabej die von den Gegebenheiten im 

ßereich der Post abweichenden Strukturen der anderem Ausgliederungsbctriebe zu 
wenig hedacht. ''''eiters wurden H,eGehmgen gcncreJ)cr Natur aUHHchließlich im 
Rahmen der Sondernomlen für die PTA�AG angesiedelt, sie fehlen hingegen für die 
anderen Ausgl ied f!rungs beb·iAhe. 

2. 
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UlUIerer Auffaf'sung nach fehlen Alternativen zur KarenzierungsJösung. Für kleinere 
AU8g1iederung5betriel� (wie 7.. B. ÖOOBAG oder Arscnal Gmbh) wäre es unserer 
Auffassung nach olmt! weitem möglich und wünschenswert,. etwa finanzielle 
Anrei7..e fUr die nü('kmdune b�w. übernahme von Beamten des 
AusgUedcrungsbctrif.?bes durch eine Bundesdicnstsl:p.Jle oder (-Ur befristete 
Dj�nsb:\lteilungen an ßundesdiensts1ellen zu schaff�n. 

3. 

Eine Ausfa])shaflune des Bundes hinsichtlich der von den ausgegliederten 
UnterneJ,lI!!!m zugesagten LeiBluJ\gcn während der ](arellzierung wäre jedenfalls 
sachgerecht... 

4. 

Das der2'.eit bestehende NebenhcsC'häftigungsverbot jenseits der 
GenngfUgigkeitsgrenze scheint in gewisser Weise kontraproduktiv for den Erfolg 
der angestrebten Karenzienu\gsaktion. Es war sicher richtig, die Aufnahme einer 
neuen Nebenbeschäftigung während der Karenzierung zu unterbjnden. Hinsichtlich 
heraUs zuVor ausgeübt�J' Nehenbeschäftigungen (zum Llej�piel 
Nel)(mf:'.rwerbslandwirtschaft) wäre jF.!doch eine pragmatischere Vorgang8weise im 
Interesse clne8 Greifens der Maßnahmen sjnnvoll. Bisher bereits ausgeübte 
Nebenbeschäftiguneen sollten auch während der Karenzzeit weiterhin möglich sein. 

Zu deli eillzelflen Regelrmgen; 

Zu fi2i 
Die der�itige Textierunp, des § 2 entspricht einer Ermessensregelung, ein Anspruch. 
auf J<arenzierung, wie dies etwa der Philosophie des § 207n UDG 1979 enbiprechen 
würde, ist ni�hl gegeben. 

Damit erweist sich das Modell als auf die Gegebenheiten im Bereich der Post 
zugesdmillen, wo die entsprechenden Personalentsc:heidllngen gemäß § 17 
Postsl.rukturgeselz durch das Personal amt bP.im V<'rstand der PTA .. AG au(onoln 
getroffen werden. 

In aUen anderen AusgJiedcrungsfäl1en sc.heint dieBes ModeJl problematisch. 

Die für derartige Karpnzurlauoo zustlindigen obersten Dien8lbehörden sind rechtlich 
nicht verpflichtet, ein�m Antrag auf KarenZierung in jedeln Fall zuzustimmen. Sie 
haben weiters auch im UntpNlchied zum Personalamt l')P.j der PfA-AG kein 
Eigenint.eresse an einer rasc.hen Durchführung derartiger Verfahren. 

1m Int(�reRsP der ll{fi�icnz der ins Auge gefR.ßten Maßnahmen fOr diese Bereiche 
wäre dahcI' zu prüfen, ob nicht der Karenzurlaub vo)' Ruhestandsversetzung 
gemeinsam mit der schrJftli"hp'll Erkla.rung über die J<uhcstandsverselzung ebenfalJs 
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durch eine einseitige Erk1ärung d� betroffenen Beamten herheigefUhrt werden 
kUnnt-e. Eine andere I{cgeJungsvarjante könnte darin bestehen, dje Gewährunß 
derartiger Karenzurlallbe für den Bund ausnahmslns an die jeweiligen Vorstände
der Unternehmen zu deJegiel'el\. 

Problematisch ist WeneN; auch die in § 2 vorgesehene Unwiderruflichkeit der 
Ruheslandsverset:7.ung d urch Erklärung mit Vollendung des 60.Lebensjahres. Bei 
(>jner Erklärung, die bis zu 5 Jahren vor dem Wirksamkejts7..eitpunkt abgegeben 
werden muß, mUßte fairerweise auch �jne Unwiderruflichkeit der · 
Pensionabedingungen auf Seite des Dienstgehers gegeben sein. Jedenfal1s müßte 
vorgesehen werden, daß Neuregelungen im Pcnsiorun'echt, die von einem 
unterschied lichen Anfallaalter (60 oder 6S Lebensjahre) abgeleitet werden oder die 
zum Zeitpunkt der Abgab{� der Erklärung des Beamten noch nicht gegolten habent 
filr den genannten Personenkreis nicht anwendbar sind , 

In allen Fragen der PensionRbemeSBung müßte weiters fingiert werden, daß der 

Beamte während des Karcnzj(,J1Jng�zeHraumes 'Bezuge auf der Basis del' zuletzt 
ausgeübten Tätigkeit unter Bertick.c;ichtigung des § 2 Abs. 3 erhalten habe. 

�fI § 3: 
hn Interesse der f{ec.ht�9i('herheit, ebenso aber im Jntcr�ssc der Effizienz der 

vorgeschlagenen Maßnahnll'm mui� für alle anderen ausgegliederten Einricht.uI\gen 
ebenso wie für die PT A-AG (vgl. § 9 Ahs 2) klar sein, mit welchen Ersatzbeträgen 
gemäß § 3 Ahs 2 das Unternehmen im l�alJ der Karenzierlmg von 'Beamten zu 
rechnen hat. 

Das ausschließliche Anknüpfen an das bisherige durchschnittliche Pensionsaltar im 
Rahmen der l'am�('hflUerUl\g des ETsatzbetrages nach versicherungsmathematischen 
Grundsät7.en Jst. unserer Allffassung nach bei kleinen AusgljedeJ'Ungsootrleben 
problematisch. Bier komm t  eA y-weifeHo8 zu Verzerrungen, etwa auch im Hjnblick 
auf die Auswirkungen des AbschlagssYAtema des Sb'ukturanpassungsgesctzes 1996. 

Geht man davon iiUS, daß sich bei einer entsprechenden Berechnung für die großen 
Pensonalständ� d�r JYf A-AG ein Pauschalbetrag von S 1 30.000,- ergeben hat, so 

erscheint C� uns nicht sinnvoll, nunmelU' fUr alle anderen AusgHedcrungsbetriebe 
gesonderte Berechnungen anzusteHen, die mehr oder minder zufallsabhangJge 
Abweichungen von die�em Pauschale ergeben. Unserer Auffassung nach sollte 
daher sowohJ aus GrUnden der Gleichbehandlung, wie auch aus Gründen der 
Rechtsskherheit und schließlich auch im Hinblick ft uf  die LeistungsftihigkcU der 
anderen aUfigegliederten Betriebe ein gleich hoher Ersaw.,betrag wie für die PT A-AG 
schon im Gesetz festgesetzt: werden. 

Ztl.§ 4: 
Die i.n § 4 enthaltenen Regelungen sind in mehrfacher Hinskht problernaUsch: 

Zum ein<:.n ist nicht gam: klar, wovon die alternative Rege1ung der monatlich 
wjc>dcrkehrend en Geldleistttngcn dUTch Betrichsvcreinbaru.ug oder durch Gesetz 
abhängen soll .  
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Unklar ist weilers, weshalb nicht auch für die anderen Ausgliederungsbetriebc, 
wie dicR in § 9 des Entwurfes geschieht, eine Unlcrstützungsleistung im Ausmaß 
von 80 % des �ingefr('renen Monatshezuges dUl'ch die jeweilige ausgegliederle 
I!inrichtung gesp.ttlkh vorgesehen ist 

Wahrend im § 9 Ah!> 1. ausdrücklich vorgesehen ist, daß entsprechende 
Geldleist.ungen der PTA�AG nichl. 8o:dalveTsicheJ'unßspf]i�h.tig sind, fehlt eine 
dcrartiße Bestinunune in § 4 Abs. 1 für die restlichen Ausglicderungsbetricbc und 
in § 4 Abs, 2 fUr d ie dort lv�regeHell Leistungen. 

Wir gehen d avon aus, da{� es sich nUT um ein legistisches ProbJerl1 handelt, das 
auf einfache·? W�i8e dadurch gelöst werden kann, daß der letzte Satz des 
§ 9 Abs ] in dip generelle Regelung des § 4- t.ransferiert wird. 

- In technischer Hinsicht problematisch scheint auch die Hegelung, w01"1ach di.e 
ausgegliederte Einrichtung auf Pensjonsbelräge der karenzierten Beamten 
ve.rzlchtcn könne. Nach einigEm Au.8glicderungsg�etzen, insbesondere etwa nach 
§ 1 6  Abs 7 ÖDOBAG-Geseb: j:qt: der Bund Gläubiger derartiger Pensiol\sbeiträge, 
di� ßeitragsleJstung ist nur auf den Beitrag des AU9gegliedert�n Unternehmens 
zur D<-.ockung des P(:nsiOnRftufwandcs anzurechn('!n. 

Es müßk! daher wohl auch in diesem Fall davon ausgegangen werden, daß der 
ausgegliederle UR1rieb ajch durch eine ool1'iehliche Vereinbarung zum teilweisen 
Ersaiz der Pensionsbeiträge an den karenzierlen Uealnten verpflichtet Gleiches 

gilt etwa aur:h nach dem Ausgliederungsgesctz fOr das Österreichische 
FOrfichungs- und Prüfzenlrum Arsenal GmbH, BGßI.Nr.1 S/1 997. 

Zumindest: in den Gesctzesmaterialien sollm schließlich klargestellt werden, in 
welcher Weise 1m StreitfalJ über derartige GeldJeislungen ausgegliederter 
ßClrielm zu enlscheiden ist Der angegebene Kompctenztatbestand des Artikel 1 0 
Abs 1 Z 1 6  U-VG verweist nämlich auf eine l'Iffentlich-rechtlic:he GeldJeistung, die 
Regelung d urch BetdebAvereinbarung würde eher dahin tendieren, daß der 
Beamte derartige GeldJcistungen gegenüber der ausgegliedertEn Einrichtung vor 

dem Arbeitsgericht geltend zu machen hat 

Zu § 8: 
Diese Be8timmung wird grundsätzlich sehr begrüßt. ER l�steht ein dringendes 
Bediirfnis, auch für die einer ausg�gliederten Einrichtung zugewiesenen Beamten 
die Möglichkeit leistungsorientierter Zmmt7..entgelte zu schaffen. 

Allerdings scheint uns der vo:rgeschlagene Wortlaut insoweit unnötigerweise 
einengend zu sein, als durch d ie Tcxti�)'ung der Eindruck erweckt wird, es müsse 
sich um laufendes Entgelt handeln. Als Alternative zu betrieblichen Zuschlägen zum 

MQnatsbezug soH len audl Jejstungsabhängige l>rämien durch das Unternehmen, 
etwa ein einmaJiges ßiJanzgelci etc. durch diese Bestimmung ermöglicht werden. 

Schließlich besteht auch hiRT ein 'Bedarf, d ie Frage der Sozialversicherungspflicht 
derartiger Zusa�ntge)re kJarzllst:f>llen. 
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Die Gewcrk�c.haft ÖffenUidlUr Dienst geht von folgenden Grundposilioncn 
des PensionssystmllS "us: 

• Pflkhtvendcberung 
Das SYAbnn der Pflic:ht:vcrslc.herung bietet die sicherste Basis für einen 

angemessenen Schutz !:tUer EJW�l'bsf.äU.gen und fÜ1' f?inen solidarischen 
Ausgleich innerhalb de.r Versicherten. 

• Lebcnsslalldar-dprinzip und sozialer Ausgleich 
Die. weitgehende Aufrechterhaltung des erreichten Lebensstandards muß vor 
allem auch für jene l'eraonel\/dit� ihr Leben lang gearbeitet und Beiträge bezahlt 
haben, Eckpfeiler der Pp.nsionsversicherung sein. 

• Umlagefinilnzierung 
Dies�s System bietet hohe Siche.rheit und Flexi bilität' lu,d hat fiic:h auch in Krisen
zeiten al�ßerot'de1\Uich rewährl In Anbetracht des Hntwerlungsrisikos des 
Kapitals und eiI',er ext1'e.Ulen Mehrbelastunß einer Generation in der Aufbauphase 
ist. ejn Kapitaldeckungtolsystem sozialpolitisch nicht Vert.retbaT. 

• Eigenvol'Elorge und betriehliche Altersversorgung 
Betriebspensionen und Ei.genvoJ'sorge können Instrumente einer Ergänzung der 
ges�tzlkhen PensionsversicheruJlC sein, die&C jedoch nicht ersetzen! 

Von den im Entwurf vorgeschlagenen Hinzehnaßnalunen werden zwei. mit 
allem NH(�hdrllck abgelehnt: 

=:> AusweH.ung der Bemes.fLUngsgrundla,ge 

ABLEHNUNG!, da bei tm"erschied1ich�n Einkommellsvcrlä.ufen die 
Pensionsminderung tendcJ17.iell höher wird . Deutlich stärker werden Frauen 
betroffen, V(lT allem bei Vorliegen von Tei.lzeitarbeit In Einzelfällen könnte die 
Bcmessungsgrundlage um bilS zu 15 % sinken. 

. . 

:::::> Stei�ru.ng6betrag 

ABLEHNUNG!, die ne-foml des S(eigcrungsbctrags9yslems wUTde Ende 1996 mit 
der Auswjrkung der Senkung deA Leist ungsniveaus bereit8 getroffen. Abgesehen 
von der Talsal'he, daß durch Abschläge' ein Anr�iz zum längeren Vp.rbleibcn im 
Erwerbsleben nicht. geschaffen werden kann, weil ein Großteil der Pensionen nicht 
"frciwiÜjgtl in Anspruch g<>nommen wird, sind 1lrauc!fl und Invalide besonders von 
den Maßnahmen betroffen. 
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Abschließend weIst di� Gf'wE'rkschafl- Öffentlicher Dienst die 
BundeAregierung mit allem NachdJ'Qck darauf hin, d ie :Im Rahmen des 
Bcgulachlqngs- vp.rfahrens p.l'hobenCh Einwendullgen und Anregungen ernst zu 
nehmen; nur ei11 anf breitem }(onsentt basierendes Rcfonnkonzept kann auch mit 
breiter Akzeptanz in der Bevölkerung rechncn. 

Für die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 

Vorsitzender 
(HR Siegfried DOHR) 

Fot! 25-fachc AU:tf(!r\.i[�Llng al"l 
das Präsidium def; Nationalra.leR 
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